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Unterrichtung 
durch die Bundesregierung 

 

Stellungnahme der Bundesregierung zu der Entschließung 
des Bundesrates zu dem Gesetz über zwingende 
Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und 
für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) 

 

Bundesministerium  
für Gesundheit 
Staatssekretär 

Bonn, den 31. März 2011

 

An die 
Präsidentin des Bundesrates 
Frau Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

nachfolgend möchte ich Sie über den Sachstand zur Entschließung 52/09 (B) des 

Bundesrates aus dem Fachgebiet des Ausschusses für Gesundheit informieren: 

Die Festlegung von Mindestlöhnen in der Pflegebranche ist nach Auffassung des 

Bundesrates geeignet, der Gefahr einer sich abwärts bewegenden Preisspirale 

insbesondere bei der ambulanten Pflege in Bereichen, in denen keine 

Tarifbindung bzw. kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) vorliegen, 

entgegenzuwirken. 

Nach der Begründung zu § 11 AEntG bleibt die Refinanzierung von 

Pflegeleistungen durch den Erlass dieser Rechtsverordnung unberührt. Dennoch 
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wird vor dem Hintergrund der Verwaltungspraxis der Kostenträger befürchtet, dass 

sich die Kostenträger bei der Vergütungsfindung zukünftig an festgelegten 

Mindestlöhnen orientieren. Diese Befürchtung wird von Wohlfahrtsverbänden 

geteilt. 

Der Bundesrat fordert daher mit o.g. Entschließung eine entsprechende 

Klarstellung im SGB XI dahingehend, dass die Refinanzierung von 

Pflegeleistungen im Rahmen von Pflegesatzverhandlungen durch den Erlass einer 

Rechtsverordnung nach § 11 AEntG nicht berührt wird. 

Eine Klarstellung im SGB XI, dass "die Refinanzierung von Pflegeleistungen im 

Rahmen von Pflegesatzverhandlungen durch den Erlass einer Rechtsverordnung 

nach § 11 AEntG nicht berührt wird", erscheint nicht erforderlich. 

Bislang liegen hier keine Informationen vor, die die Befürchtungen des 

Bundesrates bestätigen. Dies ist möglicherweise auch darauf zurückzuführen, 

dass das BMG den Spitzenverband Bund der Pflegekassen mit Schreiben vom 22. 

Juni 2009 ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass der Mindestlohn nicht als 

Normlohn fehlinterpretiert werden darf (s. Anlage). Grundsätzlich geht auch die 

bisherige Rechtsprechung des BSG (insbesondere die Urteile zum ambulanten 

Bereich vom 17.12.2009, Az: B 3 P 3/08 R, und zum stationären Bereich vom 

29.01.2009, Az: B 3 P 7/08 R) davon aus, dass die Mindestlohnregelung keinen 

Einfluss auf die Pflegesatzverhandlungen haben kann. 

Der Bedarf an weitergehenden Änderungen in diesem Zusammenhang (Stichwort: 

ortsübliche Vergütung) wird im Zuge der Reform der Pflegeversicherung zu prüfen 

sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Kapferer 
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